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Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die Einführung einer Feuerwehrrente sowie den 
Abschluss des als Anlage 1
zur Beschlussvorlage beigefügten Rahmenvertrag zur Feuerwehr-Rente für Sachsen-Anhalt mit der 
Öffentrlichen Lebensversicherung Sachsen-Anhalt.

Gesetzliche Grundlagen:

Darlegung des Sachverhalts / Begründung
 

Anlagen:








Darlegung des Sachverhaltes / Begründung 


 


 


1. Vorbemerkung 


In einer gemeinsamen Erklärung des Ministeriums des Innern sowie der Öffentlichen Versicherun-


gen Sachsen-Anhalt (ÖSA) vom 26.02.2009 wurde die Feuerwehr-Rente für Sachsen-Anhalt aus 


der Taufe gehoben. Mit ihr soll das ehrenamtliche Engagement für den Dienst in den freiwilligen 


Feuerwehren und im Katastrophenschutz gewürdigt und seine Attraktivität gefördert werden. Der 


Stadtrat hat nun über die Einführung der Feuerwehr-Rente in der Stadt Köthen (Anhalt) und damit 


im Zusammenhang stehend über den Abschluss des Rahmenvertrages zur Feuerwehr-Rente für 


Sachsen-Anhalt zu entscheiden. 


 


 


2. ÖSA FeuerwehrRente 


Zur Umsetzung der Feuerwehrrente bietet die ÖSA ausschließlich für aktive Einsatzkräfte der frei-


willigen Feuerwehren das Sonderprodukt ÖSA FeuerwehrRente an. Die ÖSA FeuerwehrRente ist 


eine private Altersvorsorge in der Form eines flexiblen Rentensparbuchs. Versicherungsnehmer ist 


der jeweilige Kamerad. Er bestimmt selbst, in welcher Höhe er Beiträge in seinen Vertrag einzah-


len bzw. ob und wann er die Beitragshöhe ändern möchte. Es ist auch möglich, den Vertrag bei-


tragsfrei zu stellen. 


 


Neben den Einzahlungen der Kameraden in den Vertrag können auch die Kommunen einen Zu-


schuss zur ÖSA FeuerwehrRente leisten. Die Gemeinden legen fest, für wen, wann welche Beiträ-


ge gezahlt werden. Dieser öffentliche Zuschuss stellt freilich den Kern der mit der Feuerwehrrente 


beabsichtigten Anerkennung und Förderung des Engagements in der Freiwilligen Feuerwehr dar. 


 


Alle Einzahlungen in den Vertrag, also sowohl die Eigenleistungen des Kameraden als auch der 


kommunale Zuschuss gehören dem Kameraden. Im Übrigen gilt für die ÖSA FeuerwehrRente Fol-


gendes: 


 


 Für den Abschluss einer ÖSA FeuerwehrRente gilt keine Altersgrenze. 
  


 Für die ÖSA FeuerwehrRente gilt keine Mindestlaufzeit. 
  


 Weder gibt es einen Mindestbeitrag noch eine Mindest-Versicherungssumme. 
  


 Es spielt keine Rolle, wie viele Kameraden sich für den Abschluss einer ÖSA FeuerwehrRen-


te entscheiden. 
  







 Es gibt bei der ÖSA FeuerwehrRente keine produktbezogenen Ausnahmen. 
  


 Das Vertragsvermögen ist nach den Regeln des SGB II (ALG II) nicht zu berücksichtigen. 
  


 Leistungen aus der ÖSA FeuerwehrRente können ab Vollendung des 60. Lebensjahres, bei 


Verträgen, die ab dem 01.01.2012 abgeschlossen werden, ab Vollendung des 62. Lebensjah-


res abgerufen werden. 
  


 Die Leistungen aus der ÖSA FeuerwehrRente können als Rente und/oder Kapital bezogen 


werden. 
  


 Der Kamerad kann für den Todesfall bestimmen, wer die Todesfallleistung erhält; diese Leis-


tung ist einkommensteuerfrei. 


 


Für die ÖSA FeuerwehrRente bietet die ÖSA vergünstigte Konditionen die dem Kameraden auch 


dann noch erhalten bleiben, wenn er alters- oder gesundheitsbedingt aus der Freiwilligen Feuer-


wehr ausscheidet; andernfalls werden für nachfolgende Beiträge die vollen Kostenzuschläge erho-


ben. 


 


 


3. Rahmenvertrag zur Feuerwehr-Rente für Sachsen-Anhalt 


Damit die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in den Genuss dieser Rente kommen können, 


muss zunächst die Stadt Köthen den als Anlage 1 beigefügten Rahmenvertrag zur Feuerwehr-


Rente für Sachsen-Anhalt mit der ÖSA abschließen. Im Anschluss daran können die beitrittsbe-


rechtigten Kameraden eine Beitrittserklärung zu diesem Rahmenvertrag abgeben; sie erhalten 


dann ihren eigenen Vertrag zur ÖSA FeuerwehrRente. Beitrittsberechtigt sind laut § 1 Abs. 2 des 


Rahmenvertrages nur aktive Einsatzkräfte. Keinen Anspruch haben folglich die Mitglieder der Al-


ters-, Ehren-, Reserve und Jugendabteilungen.  


 


Gemäß § 4 des Rahmenvertrages darf die Stadt Köthen (Anhalt) das ehrenamtliche Engagement 


fördern, indem sie Beiträge für die FeuerwehrRente übernimmt. Dabei ist es Sache der Stadt 


Köthen darüber zu befinden, für welchen Kameraden, für welchen Zeitraum und nach welchen 


Leistungskriterien Beiträge übernommen werden sollen. Die Höhe des Zuschusses ist im Rah-


menvertrag nicht geregelt und deshalb ebenfalls von der Stadt Köthen zu bestimmen. 


 


Die Freiwillige Feuerwehr unterstützt gemäß § 5 des Rahmenvertrages die Stadt Köthen und die 


ÖSA bei der Umsetzung des Rahmenvertrages. 


 


 


 







4. Durchführung der Bezuschussung 


Die konkrete Umsetzung der Bezuschussung der ÖSA FeuerwehrRente wird durch eine Richtlinie 


(Entwurf als Anlage 2 beigefügt) geregelt. Der allgemeine Zuschuss soll höchstens 8,00 Euro pro 


Monat, also bis zu 96,00 Euro pro Jahr betragen. Wird ausschließlich dieser Zuschuss in die Feu-


erwehrrente eingezahlt, erwirbt der Kamerad folgende Ansprüche: 


 


Jahresbeitrag 12 x 8,00 Euro = 96,00 Euro (Zahlweise: jährlich) 


(Quelle: ÖSA Versicherungen Stand 10.04.2010) 


Eintrittsalter Gesamt-Kapital Garantie-Kapital Gesamt-Rente Garantie-Rente 


20 14.052 6.672 52,80 25,07 


25 10.967 5.629 41,96 21,54 


30 8.454 4.689 32,96 18,28 


35 6.409 3.839 25,49 15,27 


40 4.747 3.071 19,28 12,47 


45 3.400 2.375 14,12 9,86 


50 2.312 1.744 9,82 7,41 


55 1.437 1.171 6,24 5,09 


Geschlecht: männlich 


 


Atemschutzgeräteträger sollen zusätzlich einen besonderen Zuschuss von 50,00 Euro pro Jahr 


erhalten, also insgesamt bis zu 146,00 Euro. Atemschutzgeräteträger sind für den Einsatz der Feu-


erwehr von besonderer Bedeutung. Ihre Tätigkeit ist mit größeren physischen und psychischen 


Belastungen und höheren persönlichen Gefahren verbunden. Wird ausschließlich dieser Zuschuss 


in die Feuerwehrrente eingezahlt, erwirbt der Kamerad folgende Ansprüche: 


 


Jahresbeitrag 12 x 8,00 Euro + 50 Euro = 146,00 Euro (Zahlweise: jährlich) 


(Quelle: ÖSA Versicherungen Stand 10.04.2010) 


Eintrittsalter Gesamt-Kapital Garantie-Kapital Gesamt-Rente Garantie-Rente 


20 21.641 10.279 81,31 38,62 


25 16.889 8.672 64,62 33,18 


30 13.018 7.223 50,76 28,16 


35 9.868 5.913 39,25 23,52 


40 7.309 4.729 29,68 19,20 


45 5.235 3.657 21,73 15,18 


50 3.559 2.686 15,11 11,40 


55 2.212 1.804 9,63 7,85 


Geschlecht: männlich 







Der allgemeine Zuschuss ist mit Rücksicht auf die Haushaltslage der Stadt Köthen variabel 


(„höchstens“) ausgestaltet, soll aber möglichst nicht weniger als die vermögenswirksamen Leistun-


gen betragen (gegenwärtig 6,65 Euro/Monat gemäß § 23 Abs. 1 TVöD). 


 


Wer Zuschussempfänger nach § 4 der Richtlinie sein kann, richtet sich nach den Vorgaben des 


Rahmenvertrages mit der ÖSA. Dies sind die Mitglieder im Einsatzdienst (gegenwärtig 183 Kame-


raden). Hierin eingeschlossen sind beispielsweise auch die Jugendfeuerwehrwarte. Für künftige 


Mitglieder im Einsatzdienst gilt jedoch die Einschränkung, dass sie, um einen Zuschuss erhalten 


zu können, die Truppmannausbildung absolviert haben müssen. Die Truppmannausbildung ist 


Voraussetzung für die Verwendung im Einsatz. Gegenwärtig gibt es Mitglieder im Einsatzdienst, 


die keine Truppmannausbildung vorweisen können, sich gleichwohl engagiert für die Belange der 


Feuerwehr einsetzen, z. B. im Innendienst oder bei der Versorgung der Einsatzkräfte bei längeren 


Einsätzen. Es handelt sich hier insbesondere um Kameradinnen. Auch ihnen soll die Möglichkeit 


eines Zuschusses zur Feuerwehrrente eröffnet werden. 


 


Nicht jeder Kamerad, der eine ÖSA FeuerwehrRente abschließt, erhält automatisch einen städti-


schen Zuschuss. Der Zuschuss ist vielmehr - wie vom Rahmenvertrag (§ 4) vorausgesetzt - an 


Bedingungen geknüpft. Die Kriterien für den Erhalt eines Zuschusses (§ 5 der Richtlinie) orientie-


ren sich an dem Bedarf der Stadt Köthen an einer einsatzbereiten Freiwilligen Feuerwehr. Alterna-


tiv ist die Teilnahme 


 


 entweder an 25 Prozent der Einsätze der jeweiligen Ortswehr 


 oder an 50 Prozent der Stunden des Ausbildungs- und Übungsdienstes jedoch mindesten 40 


Stunden nachzuweisen. 


 


Durch die Wahl der Kriterien soll vor allem das Engagement derjenigen Kameraden honoriert wer-


den, die durch ihre Teilnahme am Einsatz- oder Ausbildungsgeschehen die Einsatzfähigkeit der 


Freiwilligen Feuerwehr sicherstellen. Dabei wird nicht verkannt, dass es Einzelfälle geben wird, in 


denen entweder die genannten Kriterien ohne Verschulden des Kameraden nicht erfüllt werden 


konnten (z. B. Krankheit etc.) oder in denen Kameraden und insbesondere Kameradinnen - ohne 


die Kriterien zu erfüllen - wertvolle, unverzichtbare Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr leisten. Für 


diese Fälle sieht § 5 Abs. 3 der Richtlinie eine Einzelfallbeurteilung vor. 


 


Bei der Umsetzung der Bezuschussung wirkt die Freiwillige Feuerwehr maßgeblich mit. Ob die 


Kriterien für den Erhalt eines Zuschusses erfüllt worden sind, ist zunächst vom jeweiligen Orts-


wehrleiter anhand der Dienstbücher zu prüfen und festzustellen. Befürwortet er einen Zuschuss 


aufgrund einer Einzelfallbeurteilung, hat er dies zu begründen. Im Anschluss daran nimmt der 







Stadtwehrleiter zu den Vorschlägen der Ortswehrleiter Stellung. Stimmt er dem Vorschlag des 


Ortswehrleiters nicht zu, hat er dies zu begründen. Die abschließende Entscheidung liegt sodann 


bei dem für Feuerwehrangelegenheiten zuständigen Ordnungsamt. Ob sich die Richtlinie bewährt 


hat, ist nach spätestens zwei Jahren zu überprüfen. 


 


 


5. Auszahlung des Zuschusses zur Feuerwehr-Rente 


Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt einmal jährlich direkt an die ÖSA. Die ÖSA schreibt dann 


den jeweils zutreffenden Betrag dem jeweiligen Kameraden gut. 


 


 


6. Auszahlung des Zuschusses für das Jahr 2010 


Die Auszahlung des Zuschusses für das Jahr 2010 kann erst nach Abschluss des Rahmenvertra-


ges durch die Stadt Köthen und Beitritt der Kameraden zum Rahmenvertrag erfolgen. Die Verzin-


sung des Betrages setzt ab Einzahlung des Betrages ein. 


 


 


7. Auswirkungen auf den Haushalt 


Die Höhe der Kosten, die mit der Einführung der Feuerwehr-Rente verbunden sind, lässt sich im 


Voraus nicht genau bestimmen. Sie hängen insbesondere davon ab, wie viele der nach dem Ver-


trag mit der ÖSA berechtigten Kameraden einen Rentenvertrag abschließen, wie viele der Kame-


raden die Voraussetzungen für einen Zuschuss erfüllen und in welcher Höhe der Zuschuss gezahlt 


wird. 


 


Für das Haushaltsjahr 2010 wurde vorsorglich ein Betrag in Höhe von 10.000 Euro eingeplant. 


Machen alle 183 Mitglieder im Einsatzdienst von der Möglichkeit des Abschlusses einer Feuer-


wehr-Rente Gebrauch, erfüllen alle diese Mitglieder die Voraussetzungen für den Erhalt eines Zu-


schusses und wird der vorgesehene Höchstbetrag von 8 Euro pro Monat ausgezahlt, so entstün-


den Kosten in Höhe von 17.568 Euro pro Jahr. Hinzu kämen bei gegenwärtig 40 Atemschutzgerä-


teträgern bis zu 2.000 Euro pro Jahr. Die Gesamtkosten beliefen sich nach gegenwärtigem Stand 


auf bis zu 19.568 Euro pro Jahr. 


 


Der Zuschuss zur Feuerwehrrente wird weder vom Land noch vom Bund gefördert. Die Kosten 


trägt somit allein die Stadt Köthen (Anhalt). 


 


Trotz der angespannten Haushaltslage werden die Einführung der Feuerwehr-Rente und die Zah-


lung eines Zuschusses von der Kommunalaufsicht des Landkreises nicht beanstandet werden, da 







es sich nach Auffassung des Ministeriums des Innern LSA bei der Feuerwehr-Rente um einen An-


nex zur gesetzlichen Pflichtaufgabe des Brandschutzes und der Hilfeleitung handelt. Dem werde 


eine Einordnung als neue freiwillige Leistung nicht gerecht. Die Feuerwehrrente wird also wie eine 


Pflichtaufgabe behandelt. 


 


 


8. Empfehlung 


Die Verwaltung empfiehlt die Einführung der Feuerwehr-Rente und den Abschluss des als Anlage 


1 beigefügten Rahmenvertrages zur Feuerwehr-Rente für Sachsen-Anhalt. 





Anlage zur Sitzungsvorlage
StR Vorlage FW-Rente Begründung.pdf
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RICHTLINIE DER STADT KÖTHEN (ANHALT) ZUR GEWÄHRUNG EINES ZUSCHUSSES ZUR 


FEUERWEHR-RENTE FÜR SACHSEN-ANHALT 


(Richtlinie Feuerwehrrente) 


 


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 die Einführung 


der Feuerwehr-Rente für Sachsen-Anhalt und den Abschluss des Rahmenvertrages zur Feu-


erwehr-Rente für Sachsen-Anhalt mit der Öffentlichen Lebensversicherung Sachsen-Anhalt 


(ÖSA) beschlossen. Für die Zahlung eines Zuschusses der Stadt Köthen (Anhalt) zur ÖSA-


Feuerwehr-Rente gelten die nachfolgenden Bestimmungen: 


 


§ 1. Zweck. Diese Richtlinie regelt Voraussetzungen und Verfahren für die Gewährung eines 


Zuschusses zur ÖSA FeuerwehrRente. 


 


§ 2. Rechtsnatur. Diese Richtlinie ist eine innerdienstliche Vorschrift. Sie begründet keine 


unmittelbaren Ansprüche der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr oder Dritter gegen die 


Stadt Köthen (Anhalt). 


 


§ 3. Haushaltsvorbehalt. Die Zahlung eines Zuschusses zur ÖSA FeuerwehrRente steht 


unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln für diesen Zweck. 


 


§ 4. Zuschussempfänger. Empfänger eines Zuschusses zur ÖSA FeuerwehrRente können 


nur Mitglieder im Einsatzdienst gemäß § 6 der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 


Köthen (Anhalt) vom 05.11.2003 sein1. Wer nach dem 31.12.2010 Mitglied im Einsatzdienst 


der Freiwilligen Feuerwehr wird, kann ab dem 01.01. desjenigen Jahres einen Zuschuss zur 


ÖSA FeuerwehrRente erhalten, in dem die Truppmannausbildung vollständig und erfolgreich 


abgeschlossen wird2. 


 


§ 5. Voraussetzungen für den Erhalt eines Zuschusses. (1) Beurteilungszeitraum für 


das Vorliegen der Voraussetzungen für den Erhalt eines Zuschusses ist die Zeit vom 15.10. 


des jeweils vorangegangenen Jahres bis zum 14.10. 


 (2) Einen Zuschuss erhält, wer im Beurteilungszeitraum an mindestens 25 v. H. der Ein-


sätze der jeweiligen Ortsfeuerwehr3 oder an mindestens 50 v. H. der Stunden des Ausbil-


dungs- und Übungsdienstes jedoch mindesten 40 Stunden gemäß Ziffer 1.10 FwDV 2 teilge-


                                                 
1 Gemäß § 6 Abs. 3 Feuerwehrsatzung gehören zur Abteilung der Mitglieder im Einsatzdienst ferner die Mitglieder 
die im Führungsdienst, im technischen Dienst sowie in der Nachwuchsarbeit für die Stadtfeuerwehr bzw. für die 
Ortsfeuerwehren tätig sind und durch die Laufbahnverordnung für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren vom 
05.10.1999 (GVBl. LSA S. 317) in der jeweils gültigen Fassung erfasst werden. 
2 Für Mitglieder der FFw, die bis zum 31.12.2010 Mitglied der FFw wurden, ist die Truppmannausbildung keine 
Voraussetzung für den Erhalt eines Zuschusses. 
3 Maßgeblich ist die Zahl der Einsätze derjenigen Ortsfeuerwehr, in der der betreffende Kamerad Mitglied ist und 
nicht die Zahl der Einsätze aller Feuerwehren. Als Teilnahme an Einsätzen gilt auch die Versorgung der Einsatz-
kräfte. 
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nommen hat. Die Teilnahme an Fortbildungen und Lehrgängen wird auf den Ausbildungs- 


und Übungsdienst angerechnet. 


 (3) In Fällen krankheits-, urlaubs- oder arbeitsbedingter Verhinderung eines Mitglieds im 


Einsatzdienst kann auf Vorschlag der Orts- oder Stadtwehrleitung im Einzelfall auch dann 


ein Zuschuss gewährt werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht vorliegen. 


Dies gilt auch für Mitglieder im Einsatz, die, ohne die Voraussetzungen des Absatzes 2 zu 


erfüllen, nach zu begründender Einschätzung des Orts- oder Stadtwehrleiters aufgrund ihres 


persönlichen Einsatzes für die Freiwillige Feuerwehr einen Zuschuss zur ÖSA Feuerwehr-


Rente erhalten sollen. 


 


§ 6. Höhe des Zuschusses. (1) Der Zuschuss zur ÖSA FeuerwehrRente beträgt monatlich 


höchstens 8,00 Euro. Für Monate, in denen kein Feuerwehr-Rentenvertrag mit der ÖSA oder 


keine Mitgliedschaft im Einsatzdienst in der Freiwilligen Feuerwehr besteht, wird ein Zu-


schuss nicht gezahlt. 


 (2) Mitglieder im Einsatzdienst, die zusätzlich zu den Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 


während des gesamten Beurteilungszeitraums die jeweils geltenden Voraussetzungen und 


Nachweise als Atemschutzgeräteträger erfüllen bzw. beibringen, erhalten einen weiteren Zu-


schuss in Höhe von 50,00 Euro pro Jahr. 


 


§ 7. Zahlungsweise. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt entsprechend den Bestimmun-


gen des Rahmenvertrages zur Feuerwehr-Rente für Sachsen-Anhalt unmittelbar an die ÖSA. 


 


§ 8. Verfahren. (1) Der Ortswehrleiter meldet bis zum 31.10. eines jeden Jahres dem Stadt-


wehrleiter unter Verwendung des von der Stadtverwaltung herausgegebenen Formulars alle 


für einen Zuschuss infrage kommenden Mitglieder im Einsatzdienst der Ortsfeuerwehr. In 


der Meldung sind die nach § 5 Abs. 2 und 3 notwendigen Angaben zu machen. 


 (2) Der Stadtwehrleiter prüft die Vorschläge der Ortswehrleitungen und gibt hierzu ein 


Votum ab. Die vollständigen Unterlagen sind bis spätestens zum 14.11. eines jeden Jahres 


dem Ordnungsamt vorzulegen. 


 (3) Das Ordnungsamt entscheidet abschließend über die Gewährung eines Zuschusses 


zur ÖSA FeuerwehrRente. Die Wehrleitungen und die Mitglieder im Einsatzdienst sind über 


die Entscheidung zu benachrichtigen. 


 


§ 9. Überprüfung der Richtlinie. Spätestens zwei Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 


Richtlinie hat das Ordnungsamt über die Erfahrungen im Umgang mit der Richtlinie und 


eventuellen Änderungs-, Ergänzungs- und Klarstellungsbedarf zu berichten. 


 


§ 10. Sprachliche Gleichstellung. Personen und Funktionsbezeichnungen in dieser 


Richtlinie gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form. 
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§ 11. Inkrafttreten. Diese Richtlinie tritt am XX.XX.2010 in Kraft. 


 


 


Köthen (Anhalt), XX.XX.2010 


 


 


 


Kurt-Jürgen Zander 


Oberbürgermeister 
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